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Vorwort 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte mit dem erstmals 1980 herausgegebe-
nen Muster einer Dienstanweisung an die Ärzte im Krankenhaus über die Aufklärung 
und Einwilligung der Patienten vor ärztlichen Eingriffen die Grundzüge zur ärztlichen 
Aufklärung dargestellt. Dieses Muster wurde abgelöst durch die „Richtlinien zur Auf-
klärung der Krankenhauspatienten über vorgesehene ärztliche Maßnahmen“, in der 
die grundlegenden Anforderungen an das Aufklärungsgespräch dargestellt wurden. 
Seit der 4. Auflage trägt das Muster den Titel „Empfehlungen zur Aufklärung der Kran-
kenhauspatienten über vorgesehene ärztliche Maßnahmen“ und damit der Tatsache 
Rechnung, dass „Richtlinien“ im medizinrechtlichen Sprachgebrauch als „von einer 
autorisierten Institution herausgegebene verbindliche Festlegungen“ verstanden wer-
den. Da es sich bei diesem Werk gerade nicht um eine solche Richtlinie im medizin-
rechtlichen Sinne handelt, wird es seitdem als „Empfehlung“ bezeichnet. 
 
Da die ärztliche Aufklärungspflicht nicht schematisch begriffen bzw. beurteilt werden 
kann, bedarf es zur Bestimmung ihres Umfanges und ihrer Grenzen sowie der Kon-
sequenzen ihrer Verletzung einer umfassenden Auseinandersetzung mit der Recht-
sprechung. Naturgemäß ist jedoch auch die Rechtsprechung dem Wandel der Zeit 
unterworfen bzw. entwickelt sich fort, so dass eine Kenntnis der aktuellen Rechtspre-
chung unumgänglich ist. Daran hat sich auch durch das Inkrafttreten des sog. Patien-
tenrechtegesetzes (Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Pati-
enten vom 20. Februar 2013, BGBl. Teil I Nr. 9, S. 277) nichts geändert, da die Re-
gelung des § 630e BGB („Aufklärungspflichten“) nur allgemeine Grundsätze der Auf-
klärung über vorgesehene ärztliche Maßnahmen zum Gegenstand hat, die der Viel-
schichtigkeit sowie Komplexität der Aufklärung an sich nicht gerecht werden können. 
 
Da seit dem Erscheinen der Vorauflage im Jahre 2015 eine Vielzahl relevanter Ent-
scheidungen zur Aufklärung ergangen ist, soll auch mit dieser Auflage ein umfassen-
der Überblick über die jüngst ergangene Aufklärungsrechtsprechung gegeben wer-
den.  
 
Dabei wurde der bewährte Aufbau beibehalten, der sich in „Grundlagen der Aufklä-
rung“ (Teil I), „Leitsätze zum Aufklärungsgespräch“ (Teil II) und „Organisatorische 
Maßnahmen des Krankenhausträgers“ (Teil III) gliedert, da insbesondere durch die 
Untermauerung der Leitsätze zum Aufklärungsgespräch mit der jeweils aktuellen 
Rechtsprechung das Wesentliche auf einen Blick sichtbar gemacht und dadurch die 
Handhabbarkeit verbessert wird.  
 
  



Empfehlungen zur Aufklärung der Krankenhauspatienten 

VIII 

Die Empfehlungen richten sich nicht nur an die Krankenhausärzte, sondern vor allem 
auch an den Krankenhausträger. Insofern wird empfohlen, dass der jeweilige Kran-
kenhausträger unter Einbeziehung der (leitenden) Krankenhausärzte die notwendi-
gen organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen sicherstellt 
und durch eine Dienstanweisung auf der Grundlage der Empfehlungen unterstützt.  
 
Der Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat in seiner Sitzung am 
16.06.2020 in Berlin der überarbeiteten Fassung zugestimmt. Die Bundesärztekam-
mer hat dieser Fassung Anfang Juli 2020 zugestimmt.  
 
Die Empfehlungen berücksichtigen die bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Recht-
sprechung. 
 
 
Berlin, im Juli 2020 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________________ 

Dr. Gerald Gaß Dr. Klaus Reinhardt  
Präsident der Deutschen  Präsident der Bundesärztekammer 
Krankenhausgesellschaft   
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Teil I Grundlagen der Aufklärung 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird jeder ärztliche Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit als tatbestandsmäßige Körperverletzung angese-
hen. Der ärztliche Heileingriff ist damit grundsätzlich nur dann rechtmäßig, wenn der 
Patient über Bedeutung und Tragweite des Eingriffs im Wesentlichen aufgeklärt wor-
den ist und nach erfolgter Aufklärung in den Eingriff eingewilligt hat. Von einer wirk-
samen Einwilligung kann nur ausgegangen werden, wenn der Patient weiß, worin er 
einwilligt; die Aufklärung als solche ist damit eine Voraussetzung einer wirksamen 
Einwilligung. Die wesentliche Funktion der Aufklärungspflicht liegt darin, das Selbst-
bestimmungsrecht des Patienten zu wahren. Einer ausdrücklichen Einwilligung bedarf 
es nur dann nicht, wenn der Eingriff zur Abwendung einer drohenden Gefahr für den 
Patienten sofort durchgeführt werden muss und die Einholung einer vorliegenden Ein-
willigungserklärung nicht möglich ist. 
 
Als Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung des Patienten in den Heileingriff ist 
dieser über Ziel, Tragweite, Notwendigkeit und Dringlichkeit, Art und Verlauf der ärzt-
lichen Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahme, die Erfolgsaussichten sowie die 
mit dem Eingriff verbundenen Risiken und gegebenenfalls auch mögliche Behand-
lungsalternativen aufzuklären. Der Patient muss einerseits Kenntnis seiner Erkran-
kung und ihrer Gefahren, andererseits Kenntnis der Behandlung und ihrer unvermeid-
baren Folgen haben, um sachgemäß abwägen und sich entscheiden zu können. Auf-
klärungsdefizite können den gesamten Heileingriff rechtswidrig werden lassen und 
deshalb zur Haftung des Arztes bzw. Krankenhausträgers führen.  
 
Gesetzliche Verankerung der Aufklärungspflicht in § 630e BGB 
 
Der Gesetzgeber hat die Aufklärungspflicht im Allgemeinen – abgesehen von einigen 
Spezialgesetzen (z.B. Arzneimittelgesetz, Transplantationsgesetz) – erst im Jahre 
2013 im Rahmen des sog. Patientenrechtegesetzes (Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten vom 20. Februar 2013, BGBl. Teil I Nr. 9, S. 
277) gesetzlich verankert. Die entsprechende Regelung findet sich in § 630e BGB 
und lautet wie folgt: 
 

„§ 630e  
Aufklärungspflichten 

 
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilli-
gung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, 
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwen-
digkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose 
oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hin-
zuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche 


